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Beitrag von „Anna Lisa“ vom 14. Januar 2024 16:02

Hier noch mal der Ausschnitt aus der APO GOst: § 13

(5) Schülerinnen und Schülern, die aus von ihnen nicht zu vertretenden
Gründen die erforderlichen Leistungsnachweise nicht erbracht haben, ist
Gelegenheit zu geben, die vorgesehenen Leistungsnachweise nachträglich zu
erbringen. Im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter kann die
Fachlehrkraft den Leistungsstand auch durch eine Prüfung feststellen (§ 48
Abs. 4 SchulG).
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